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6 ) wer Aufträge zu einer Zollübertretung . crtheiit,
oder Andere dazu verleitet;

e ) wer die Zollaufsicht hintergeht , oder verhindert,
der Schwärzer oder der geschwärzten Waare sich zu
bemächtigen , endlich

F) jeder Post - oder Fuhrknecht , welcher mit einer
Partey , die eine Schwärzung verübt , dem Granz-
zollamte ausweicht , oder vor gepflogener Amtshand¬
lung von demselben abfährt.

— oder Lhcilnehmer an einer Ein - oder Ausfuhrs -Schwär¬
zung werden mit dem "' einfachen Gcldwerthe der Waare
bestraft , wenn gegen den Hauptthäter der bloße Ver¬
fall der Waare , oder nebst demselben die einfache
Werthsstrafe verhängt ist . Wenn aber der Hauptthäter
nebst dem Verfalle der Waare zur doppelten Werths¬
strafe verurtheilt ist , so hat auch der Mithelfer oder
Theilnehmcr den doppelten Werthsbetrag zu entrichten.

Muster , Warenmuster, ausländische. S . die Lariffs-
Bestimmungen.

Musterreiter, Commis, Vojageurs, ausländische(Rei¬
fende mit Mustcrkarten ) , welche sich in der Absicht
einsinden , um den Schleichhandel mit außer Handel
gesetzten Maaren zu befördern , und dazu anzureitzen,
sind wie ausländische Hausierer ( S . Nr . e ) zu be¬
handeln . Auf andere cherumziehende ausländische Projek¬
tanten und Interessenten von Commerz - und Assecuranz-
Speculationcn ist ein besonderes Augenmerk zu richten.

Rachsuchungen können Zollbeamte aller Orten in Ge¬
genwart einer ,obrigkeitlichen oder Gerichtsperfon vor¬
nehmen . S . Nr . 102.

Nebenwege. Unter solchen werden jene verstanden, auf
welchen an der Granze den Einbruchsämtern ausge-
wichcn wird ( S . N - 18 ) , und im Innern der Monar¬
chie solche , die von der angewiesenen Straße , also von
dem Orte , wo die Amtshandlung zu geschehen hat,
ablciten . Fremde Ein - und Durchfuhrswaaren , welche
noch einer Zollamtshandlung unterliegen , und aus
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einer anderen als der ihnen angewiesenen Straße , und
zwar auf einer solchen Nebenstraße betreten werden,
die von dem Orte der Verzollung , wo die Amtshand¬
lung zu geschehen hat , ableitet , sind verfallen , und
zwar auch dann , wenn derley Waaren mit den An-
wcisungs - und Durchfuhrs -Bolleten begleitet sind , die
Partey aber die eingetretene Notwendigkeit der Ab-

- weichung von der geraden Straße nicht ' befriedigend
auszuweisen vermag.

NiederlagSgebühr . S . E. §. 11.

- Die zugestandenen drey Nespect - Tage haben Hey allen
eingelagerten , mithin auch beyEssito -, Schiebungs - und
solchen Gütern einzutrcten , welche nach bereits gelei¬
steter Verzollung noch eingelagert bleiben.

NoLion (Straferkenntniß). Die Schöpfung desselben ist
ausschließlich den Zoll -Administrationen , und über ge¬
ringere , den Merth von 20 fl. nicht übersteigende Straf¬
fälle , auch dem Zoll -Inspectoraten zugestanden.

Ueöer Straffälle , deren Geldbetrag 2 fl. nicht über¬
steigt , dann bey Contreband - Derelict - Waaren , wird
keine Notion geschöpft.

- Diese wird dem Verurteilten von Amts wegen , und
gegen Empfangschein zugestellt . Ist der Verurteilte
minderjährig , so wird auch seinem gesetzlichen Vertreter
ein Exemplar zur Wahrnehmung seiner Pflichten ein-
gehändiget.

Ist aber der Aufenthalt des Straffälligen unbe¬
kannt , so wird die Notion drey Mahl in die Provin-
cial -Zeitung eingerückt , und eine Frist von 3 Monathen
zur Ergreifung der gesetzlichen Rechts - und Gnaden-
mittel eingeräumt . S . Necürs.

Dbrigkeiten . S . Assistenz. Ihre Pflichten und Anhalters-
Antheile S . Belohnungen m.

Dehlträger , ungarische. S . Hausierordnung, §. 25  der
Einleitung , Int . R.

Vormerkung

nachträglicher Anordnungen.
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